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Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung sind der Homepage www.vollmergruppe.de zu entnehmen. 
 

 
1. Allgemeine Dienstausführung  
(1) Das Sicherheitsgewerbe ist gemäß § 34a Gewerbeordnung ein erlaubnis-
pflichtiges Gewerbe und übt seine Sicherheitsdienstleistung als Revier-, Objekt-
schutz- oder Sonderdienst aus.  
a) Der Revierdienst erfolgt in Dienstkleidung durch Einzelstreifen oder Funkstrei-
fenfahrer. Es werden dabei – soweit nichts anderes vereinbart ist – bei jedem 
Rundgang Kontrollen der (in Wachrevieren) zusammengefassten Wachobjekte 
(zu möglichst unregelmäßigen Zeiten) vorgenommen.  
b) Der Separat- / Objektschutzdienst erfolgt in der Regel durch eine(n) oder meh-
rere Sicherheitsmitarbeiter/In, die eigens für ein bzw. wenige in einem räumlichen 
Zusammenhang stehende Wachobjekte eingesetzt ist / sind. Die einzelnen Tä-
tigkeiten werden in besonderen Dienstanweisungen festgelegt.  
c) Zu den Sonderdiensten gehören z. B. Personalkontrollen, Personenbegleit- 
und Schutzdienste, Geld- und Wertdienste, der Betrieb von Notruf- und Service-
Leitstellen (Überwachung von Gefahrenmeldeanlagen und Interventionssteue-
rung) sowie die Durchführung von Kassen-, Ordnungs- und Aufsichtsdiensten für 
Ausstellungen, Messen, Veranstaltungen und andere Dienste.  
(2) Ausrüstungsgegenstände, wie Wächterkontrollsysteme und andere (Kon-
troll-) Systeme, Schusswaffen, Funkgeräte, Kraftfahrzeuge, Technische Sys-
teme, Dokumentationsnachweise usw., werden nach entsprechender Vereinba-
rung gegen ein gesondert zu entrichtendes Entgelt zur Verfügung gestellt.  
(3) Die gegenseitigen Verpflichtungen von Auftraggeber und der Westdeutscher 
Wachdienst GmbH & Co. KG (im Folgenden: WWD) werden in besonderen Ver-
trägen vereinbart.  
(4) WWD erbringt seine Tätigkeit als Dienstleistung (keine Arbeitnehmerüberlas-
sung gemäß Gesetz über gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung vom 
21.02.2017 in der jeweils gültigen Fassung), wobei es sich seines Personals als 
Erfüllungsgehilfen bedient. Die Auswahl des beschäftigten Personals und das 
Weisungsrecht liegt – ausgenommen bei Gefahr im Verzuge – bei WWD.  
(5) WWD ist zur Erfüllung aller gesetzlichen, behördlichen, sozialrechtlichen und 
berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Mitarbeitern al-
lein verantwortlich.  
 
2. Begehungsvorschrift / Leistungserbringung  
Im Einzelfall ist für die Ausführung des Dienstes allein die schriftliche Begehungs-
vorschrift / der Sicherungs-/Alarmplan maßgebend. Sie / er enthält den Anwei-
sungen des Auftraggebers entsprechend die näheren Bestimmungen über die 
Rundgänge, Kontrollen und die sonstigen Dienstverrichtungen, die vorgenom-
men werden müssen. Änderungen und Ergänzungen der Begehungsvorschrift / 
des Sicherungs-/Alarmplanes bedürfen einer Vereinbarung in Textform. Soweit 
unvorhersehbare Notstände es erfordern, kann in Einzelfällen von vorgesehenen 
Kontrollen, Rundgängen und sonstigen Dienstverrichtungen Abstand genommen 
werden.  
Die Leistungszeit beginnt mit dem Zugang der Maßnahmenpläne, jedoch nicht 
vor Klärung aller Ausführungseinzelheiten und Erfüllung aller sonstigen vom Ver-
tragspartner zu erbringenden Voraussetzungen. Im Falle höherer Gewalt kann 
WWD a) während der Dauer der Verhinderung und einer angemessenen Anlauf-
zeit die Leistungen hinausschieben, b) wegen des nicht erfüllten Teils vom Ver-
trag zurücktreten. In diesem Fall verpflichtet sich WWD den Auftraggeber unver-
züglich zu informieren und ggf. die Gegenleistung zurückzuerstatten. Unter hö-
herer Gewalt sind alle von WWD nicht zu vertretenden Umstände, die uns oder 
unseren Lieferanten die Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich ma-
chen zu verstehen. Hierzu zählen beispielsweise: Krieg, Bürgerkrieg, Terroran-
schläge, Unruhen, Aufruhr, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Brand und 
behördliche Verfügungen. WWD behält sich das Recht vor, aufgeschaltete bzw. 
überwachte Alarmobjekte, welche über das normale Maß hinaus, die operativen 
Abläufe sowie die Erreichbarkeit der zur Verfügung gestellten Empfangstechnik 
belasten, von der Überwachung auszuschließen. WWD verpflichtet sich, von die-
sem Verhalten ausschließlich dann Gebrauch zu machen, wenn Lösungsversu-
che des Kooperationspartners / des Errichters nicht zur Verbesserung des be-
mängelten Zustandes führen. Der Auftraggeber wird im Falle eines Ausschlusses 
der Überwachung über die vom WWD getroffenen Maßnahmen unterrichtet.  
 
Arbeits- und Gesundheitsschutz  
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den WWD auf etwaige besondere Gefahren auf 
seinem Gelände / in seinem Gebäude und etwa vorhandene Rettungseinrichtun-
gen hinzuweisen.  
 
Aufenthaltsräume / WC  
Der Auftraggeber verpflichtet sich, für die Mitarbeiter vom WWD geeignete 
Räume und WC kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der Auftraggeber sorgt da-
für, dass für die Benutzung der Räume sowie auch für die Begehung des Objekts 
alle gesetzlichen und behördlichen Auflagen eingehalten werden.  
 
3. Schlüssel und Notfallanschriften  
(1) Die für den Dienst erforderlichen Schlüssel sind vom Auftraggeber rechtzeitig 
und kostenlos zur Verfügung zu stellen.  
 
 

(2) Für Schlüsselverluste und für vorsätzlich oder fahrlässig durch das Dienst-
personal herbeigeführte Schlüsselbeschädigungen haftet WWD im Rahmen der 
Ziffer 10. Der Auftraggeber gibt die Anschriften bekannt, die bei einer Gefährdung 
des Objektes auch nachts telefonisch benachrichtigt werden können. Anschrif-
tenänderungen müssen WWD umgehend mitgeteilt werden. In den Fällen, in de-
nen WWD über aufgeschaltete Gefahrenmeldeanlagen die Intervention / Alarm-
verfolgung durchzuführen hat, ist vom Auftraggeber die Benachrichtigungsrei-
henfolge anzuordnen.  
 
4. Beanstandungen  
(1) Beanstandungen jeder Art, die sich auf die Ausführung des Dienstes (etwa 
Nichtantritt des Dienstes, Verspätungen, Schlechterfüllung der vereinbarten Si-
cherheitsdienstleistungen etc.) beziehen, sind unverzüglich nach Feststellung in 
Textform der Geschäftsführung des WWD zwecks Abhilfe mitzuteilen.  
(2) Wiederholte oder grobe Verstöße in der Ausführung des Dienstes berechtigen 
nur dann zur fristlosen Kündigung des Vertrages, wenn WWD nach Benachrich-
tigung in Textform nicht in angemessener Frist – spätestens innerhalb von sieben 
Werktagen – für Abhilfe sorgt, soweit diese möglich und für beide Vertragspartner 
zumutbar ist.  
 
5. Auftragsdauer  
Der Vertrag läuft – soweit nichts Abweichendes in Textform vereinbart ist ein 
Jahr. Wird er nicht drei Monate vor Ablauf der Erstlaufzeit gekündigt, so verlän-
gert sich der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr und danach wieder um ein 
weiteres Jahr, usw.. Jeweils drei Monate vor Ende der jährlichen Verlängerung 
besteht ein Kündigungsrecht. 
 
6. Ausführung durch andere Unternehmen  
WWD ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Auftraggeber, sich zur Erfül-
lung seiner Verpflichtungen Unternehmen zu bedienen, die die Gewerbeerlaub-
nis gemäß § 34a Gewerbeordnung besitzen und zuverlässig sind.  
 
7. Unterbrechung der Bewachung  
(1) Im Kriegs- oder Streikfalle, bei Unruhen und anderen Fällen höherer Gewalt 
kann WWD den Dienst, soweit dessen Ausführung unmöglich wird, unterbrechen 
oder zweckentsprechend umstellen.  
(2) Im Falle der Unterbrechung ist WWD verpflichtet, das Entgelt entsprechend 
den etwa ersparten Löhnen für die Zeit der Unterbrechung zu ermäßigen.  
 
8. Vorzeitige Vertragsauflösung  
(1) Bei Umzug des Auftraggebers sowie bei Verkauf oder sonstiger Aufgabe des 
Vertragsobjektes oder -gegenstandes kann das Vertragsverhältnis von jeder 
Vertragspartei mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.  
(2) Gibt WWD den Standort bzw. einen umfassenden Sicherheitsauftrag (z. B. 
ein zusammenhängendes Bewachungs-Revier) auf, so ist WWD ebenfalls zu ei-
ner vorzeitigen Lösung des Vertrages unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat berechtigt.  
 
9. Rechtsnachfolge  
Bei Tod des Auftraggebers tritt der Rechtsnachfolger in den Vertrag ein, es sei 
denn, dass der Gegenstand des Vertrages hauptsächlich auf persönliche Be-
lange, insbesondere den Schutz der Person des Auftraggebers, abgestellt war. 
Durch Tod, sonstige Rechtsnachfolge oder Rechtsveränderung des Unterneh-
mens wird der Vertrag nicht berührt.  
 
10. Haftung und Haftungsbegrenzung  
(1) Die Haftung des WWD für Sach- und Vermögensschäden ist in Fällen leicht 
fahrlässiger Schadensverursachung durch einen gesetzlichen Vertreter oder ei-
nen Verrichtungs- oder Erfüllungsgehilfen auf den bei vergleichbaren Geschäften 
dieser Art typischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die Haftung für 
sonstige Fälle der schuldhaften Verursachung von Sach- und Vermögensschä-
den bleibt unberührt. 
(2) Auch die Haftung der Mitarbeiter für Sach- und Vermögensschäden ist in Fäl-
len leicht fahrlässiger Schadensverursachung auf die bei vergleichbaren Ge-
schäften dieser Art typischen und vorhersehbaren Schäden beschränkt (Vertrag 
zugunsten Dritter). Die Haftung für sonstige Fälle der schuldhaften Verursachung 
von Sach- und Vermögensschäden bleibt unberührt.  
(3) Gemäß § 6 Bewachungsverordnung besteht eine Haftpflichtversicherung für 
den WWD. Dem Versicherungsvertrag liegen die Allgemeinen Haftpflichtversi-
cherungsbedingungen (AHB) und die Bedingungen für die Haftpflichtversiche-
rung von Sicherheitsunternehmen uneingeschränkt zugrunde. Von diesem Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen sind insbesondere Schäden, die mit der ei-
gentlichen Sicherheitsdienstleistung nicht in Zusammenhang stehen, wie die 
Übernahme der Streupflicht bei Glatteis, bei Bedienung von Sonnenschutzein-
richtungen, oder bei der Bedienung und Betreuung von Maschinen, Kesseln, 
Heizvorrichtungen, elektrischen oder ähnlichen Anlagen. Die Haftung für derar-
tige Schäden ist, soweit nicht die Absätze 1 und 2 abweichende Regelungen 
treffen, im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. 
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(4) Die Haftung für Personenschäden bleibt unberührt. Die Einschränkungen der 
Abs. 1 bis 3 gelten nur für Sach- und Vermögensschäden.  
(5) Benutzt WWD ein Kraftfahrzeug des Auftraggebers, so ist der Auftraggeber 
verpflichtet, eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 500,00 € 
abzuschließen. Die Haftung vom WWD für Schäden an diesem Kraftfahrzeug ist 
auf diese vereinbarte Selbstbeteiligung von 500,00 € begrenzt. Dies gilt auch 
dann, wenn der Auftraggeber entgegen seiner Verpflichtung keine Vollkaskover-
sicherung abgeschlossen hat. Dies gilt nicht, soweit WWD, seinen Vertretern o-
der Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.  
(6) WWD haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass Alarme mit pri-
vaten Übertragungseinrichtungen über Kommunikationsnetze mangels Herstel-
lung der Verbindung oder Übermittlung der Meldungen nicht weitergeleitet wer-
den.  
(7) Der Auftraggeber sichert WWD zu, keine General- oder Hauptschlüssel zu 
übergeben, sofern dies zur Ausführung der Dienstleistung nicht zwingend erfor-
derlich ist. Kommt der Auftraggeber dieser Verpflichtung nicht nach, so haftet 
WWD bei einem Verlust dieses Schlüssels, der durch WWD zu vertreten ist, nur 
für den Schaden, der durch den Verlust des erforderlichen Schlüssels eingetre-
ten wäre.  
(8) Nutzt WWD im Rahmen der Durchführung des Auftrages IT- oder sonstige 
Kommunikationseinrichtungen des Auftraggebers, ist dieser verpflichtet, die Zu-
griffsberechtigung auf das für die Durchführung der auftragsgemäßen Leistung 
zwingend erforderliche Maß zu beschränken (z. B. durch Vergabe von Passwör-
tern, Einschränkung von Administrations- oder sonstigen Zugriffsrechten sowie 
Sperrung von Internetzugängen). Kommt der Auftraggeber dieser Verpflichtung 
nicht nach, so haftet WWD nur bis zur Höhe des Schadens, welcher bei Einräu-
mung der zwingend erforderlichen Zugriffsberechtigungen sowie Zugriffsmög-
lichkeiten eingetreten wäre.  
(9) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass die vom WWD abgeschlos-
sene Haftpflichtversicherung den Auftraggeber nicht davon befreit, eine eigene 
Sachversicherung abzuschließen.  
 
11. Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen  
(1) Schadensersatzansprüche müssen innerhalb einer Frist von vier Wochen, 
nachdem der Anspruchsberechtigte, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen von dem schädigenden Ereignis Kenntnis erlangt haben, gegen-
über WWD geltend gemacht werden. Kann innerhalb dieser Frist die Höhe des 
Schadens noch nicht bestimmt werden, so ist es ausreichend, aber auch erfor-
derlich, dass der Schaden dem Grunde nach geltend gemacht wird. Schadens-
ersatzansprüche, die nicht innerhalb dieser Frist geltend gemacht werden, sind 
ausgeschlossen. Hiervon unberührt bleibt die Geltendmachung eines Schaden-
ersatzes aufgrund von Personenschäden, sowie aus vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzungen. 
(2) Der Auftraggeber ist ferner verpflichtet, WWD unverzüglich Gelegenheit zu 
geben, alle erforderlichen Feststellungen zur Schadensverursachung, zum 
Schadensverlauf und zur Schadenshöhe selbst oder durch Beauftragte zu tref-
fen. Schadensaufwendungen, die dadurch entstehen, dass der Auftraggeber sei-
nen vorstehenden Verpflichtungen nicht oder nicht unverzüglich nachkommt, ge-
hen zu seinen Lasten.  
 
12. Haftpflichtversicherung und Nachweis  
WWD ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung im Rahmen der übernomme-
nen Haftung, deren Grenzen sich aus Ziffer 10 ergeben, abzuschließen. Der Auf-
traggeber kann den Nachweis über den Abschluss einer solchen Versicherung 
verlangen. Die Höhen der Versicherungssummen sind festgelegt in der Verord-
nung über das Bewachungsgewerbe in der Fassung vom 10. Juli 2003 (BGBl. I 
S. 1378), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Dezember 2016 
(BGBI. I S. 2692) geändert worden ist. 
 
13. Zahlung des Entgelts  
(1) Das Entgelt für den Vertrag ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, monatlich 
im Voraus zu zahlen. Das Entgelt für Leistungen aus Verträgen, die auf Stunden-
basis abgerechnet werden, ist sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Skontoab-
zug fällig. Der Rechnungsbetrag ist spätestens innerhalb von 8 Kalendertagen 
nach Rechnungszugang zu zahlen.  
(2) Im Verzugsfall hat WWD Anspruch auf Verzugszinsen in banküblicher Höhe.  
(3) Aufrechnung des Entgelts ist nicht zulässig, es sei denn im Falle einer unbe-
strittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung.  
 
14. Preisänderung  
(1) Im Falle der Veränderung / Neueinführung von gesetzlichen Steuern, Abga-
ben, Versicherungsprämien, Kfz-Betriebskosten, Lohnkosten und Lohnneben-
kosten, insbesondere durch den Abschluss neuer Lohn-, Mantel- oder sonstiger 
Tarifverträge, die zu einer Erhöhung der Kosten der vereinbarten Leistung füh-
ren, erhöht sich der vereinbarte Preis um den gleichen Prozentsatz, wie die vor-
genannten Kosten erhöht werden, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die 
Preiserhöhung tritt zum Beginn des Monats in Kraft, wenn sie dem Auftraggeber 
bis zum dritten Werktag des vorausgegangenen Monats unter Nachweis der ge-
änderten Kostenfaktoren, bekannt gegeben wurde.  

(2) Dem Auftraggeber steht im Fall der Veränderung von Kostenfaktoren, die zu 
einer Senkung der Kosten der vereinbarten Leistung führen, entsprechend der 
Regelung in Absatz 1 ein Anspruch auf Preissenkung zu.  
 
15. Vertragsbeginn, Vertragsänderungen  
(1) Der Vertrag ist von dem Zeitpunkt an verbindlich, zu dem dem Auftraggeber 
die Auftragsbestätigung in Textform zugeht, spätestens jedoch, wenn mit der ver-
einbarten Dienstleistung begonnen wird.  
(2) Nach Vertragsbeendigung oder Außerbetriebssetzung der Übertragungsein-
richtung, ist der Auftraggeber verpflichtet, die bestehende Übertragungseinrich-
tung innerhalb von 8 Tagen nach Vertragsbeendigung oder Außerbetriebsset-
zung, stillzulegen. Sollte der Auftraggeber dieser Verpflichtung nicht oder nicht 
fristgerecht nachkommen, ist er trotz Vertragsbeendigung oder Außerbetriebs-
setzung bis zur endgültigen Unterbrechung der Übertragungseinrichtung ver-
pflichtet, das im Vertrag vereinbarte monatliche Entgelt zu entrichten.  
(3) WWD ist berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn auf Seiten des 
Auftraggebers Zahlungsunfähigkeit eintritt, dieser Insolvenz anmeldet, eine In-
solvenzmeldung unmittelbar bevorsteht oder ein Antrag auf Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wurde. Gleiches gilt für den Fall, 
dass sich der Auftraggeber mit mehr als zwei aufeinander folgenden Monaten 
mit der Zahlung des vereinbarten Entgelts in Verzug befindet.  
(4) Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen oder Einschränkungen des Ver-
trages bedürfen der Textform.  
 
16. Abwerbungsverbot und Vertragsstrafe  
(1) Dem Auftraggeber ist es nicht gestattet, Mitarbeiter vom WWD zur Auflösung 
ihres Arbeitsverhältnisses und zur Begründung eines neuen Dienst- oder Arbeits-
verhältnisses als selbstständige oder unselbstständige Mitarbeiter des Auftrag-
gebers zu veranlassen. Diese Bestimmung gilt auch noch sechs Monate nach 
Beendigung des Vertrages.  
(2) Verstößt der Auftraggeber schuldhaft gegen die Bestimmungen des Absatz 
1, so ist er verpflichtet, WWD für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine vom WWD 
nach billigem Ermessen festzusetzende Vertragsstrafe, deren Angemessenheit 
im Streitfall durch das zuständige Gericht zu überprüfen ist, zu zahlen.  
(3) In jedem Fall verpflichtet sich der Auftraggeber, WWD bei mittelbarer oder 
unmittelbarer Anstellung eines Mitarbeiters des Unternehmens eine Personalver-
mittlungsgebühr in Höhe von sechs Brutto-Monatslöhnen zu erstatten.  
 
17. Datenschutz  
(1) Für die Verarbeitung und den Schutz personenbezogener Daten gelten im 
Rahmen des Vertragsverhältnisses die Bestimmungen der Verordnung (EU) 
2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)) und des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) in ihrer jeweils gültigen Fassung.  
(2) Insbesondere gelten Art. 5 Abs. 1 lit. F, Art. 28 Abs. 3 DSGVO (Integrität und 
Vertraulichkeit der Daten) sowie Art. 12 ff. DSGVO (Informationspflichten). 
 
18. Gerichtsstand und Erfüllungsort  
Gerichtsstand ist der Sitz der Hauptverwaltung des WWD. Diese Gerichtsstand-
Vereinbarung gilt ausdrücklich auch für den Fall, dass  
a) die im Klagewege in Anspruch zu nehmende Partei nach Vertragsabschluss 
ihren Sitz, Wohnort und / oder gewöhnlichen Aufenthaltsort verlegt;  
b) Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis im Wege des Mahnverfahrens geltend 
gemacht werden.  
 
19. Verbraucherstreitbeilegung  
Das Unternehmen WWD ist nicht verpflichtet und nicht bereit an einem Streitbei-
legungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 36 
Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilzunehmen. Davon unbe-
rührt bleibt die Möglichkeit der Streitbeilegung durch eine Verbraucherschlich-
tungsstelle im Rahmen einer konkreten Streitigkeit bei Zustimmung beider Ver-
tragsparteien (§ 37 VSBG).  
 
20. Schlussbestimmung  
Falls einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbestimmungen 
rechtsunwirksam sein sollten oder werden, so sollen sie so umgedeutet werden, 
dass der mit der ungültigen Bestimmung verbundene wirtschaftliche Zweck er-
reicht wird. Die Gültigkeit aller übrigen Bestimmungen wird dadurch nicht berührt. 

http://www.vollmergruppe.de/

